
Art. 35-38 Text der Verfassung

(2) Das Recht auf Freizeit und Erholung wird gewährleistet
durch die gesetzliche Begrenzung der täglichen und wöchentlichen Arbeits
zeit,
durch einen vollbezahlten Jahresurlaub und
durch den planmäßigen Ausbau des Netzes volkseigener und anderer gesell
schaftlicher Erholungs- und Urlaubszentren.

Artikel 35
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 

Schutz seiner Gesundheit und seiner Arbeitskraft.
(2) Dieses Recht wird durch die planmäßige Verbesserung der Arbeits- und 

Lebensbedingungen, die Pflege der Volksgesundheit, eine umfassende Sozialpolitik, 
die Förderung der Körperkultur, des Schul- und Volkssports und der Touristik ge
währleistet.

(3) Auf der Grundlage eines sozialen Versicherungssystems werden bei Krankheit 
und Unfällen materielle Sicherheit, unentgeltliche ärztliche Hilfe, Arzneimittel und an
dere medizinische Sachleistungen gewährt.

Artikel 36
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Für

sorge der Gesellschaft im Alter und bei Invalidität.
(2) Dieses Recht wird durch eine steigende materielle, soziale und kulturelle Ver

sorgung und Betreuung alter und arbeitsunfähiger Bürger gewährleistet.

Artikel 37
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf 

Wohnraum für sich und seine Familie entsprechend den volkswirtschaftlichen Mög
lichkeiten und örtlichen Bedingungen. Der Staat ist verpflichtet, dieses Recht durch 
die Förderung des Wohnungsbaus, die Werterhaltung vorhandenen Wohnraumes 
und die öffentliche Kontrolle über die gerechte Verteilung des Wohnraumes zu ver
wirklichen.

(2) Es besteht Rechtsschutz bei Kündigungen.
(3) Jeder Bürger hat das Recht auf Unverletzbarkeit seiner Wohnung.

Artikel 38
(1) Ehe, Familie und Mutterschaft stehen unter dem besonderen Schutz des Staa

tes.
Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Achtung, 

Schutz und Förderung seiner Ehe und Familie.
(2) Dieses Recht wird durch die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Ehe 

und Familie, durch die gesellschaftliche und staatliche Unterstützung der Bürger bei 
der Festigung und Entwicklung ihrer Ehe und Familie gewährleistet. Kinderreichen 
Familien, alleinstehenden Müttern und Vätern gilt die Fürsorge und Unterstützung des 
sozialistischen Staates durch besondere Maßnahmen.
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